Vertrag

 über die Einräumung eines

unselbständigen Baurecht

für die Erstellung einer Güllegrube, eines Maschineneinstellraums, 

sowie Anpassungen im  Stall

zwischen 

Baurechtgeber
Name
_________________________________


Adresse
_________________________________


Ort
_________________________________
geb. _______________
Heimatort _________________

Eigentümer des Grundstückes Art. Nr. 1089

Grundbuch der Gemeinde Plaffeien


Und

Baurechtnehmer
Name
Oskar und Ewald Lötscher


Adresse
Gassera


Ort
1716 Plaffeien
geb. 9.1.1948 bzw. 11.9.1978 
Heimatort: Marbach

Inhalt und Umfang

1.1 Der Baurechtnehmer erhält hiermit das Recht, auf vorgenannter Eigentümerparzelle (Artikelnummer und Teilfläche gemäss speziellem Plan im Anhang) eine neue Güllengrube und einen  Maschineneinstellraum neu zu bauen, sowie den Stall den Tier- und Gewässerschutzauflagen anzupassen und zu nutzen. 

1.2 Der Baurechtnehmer erhält hiermit auch die nötigen Fahr-, Weg- und Durchleitungsrechte.

1.3 Für die Bauten reicht er bei der zuständigen Behörde (Gemeinde) ein Baugesuch ein.

1.4 Die Neubauten ist gemäss den Plänen für die Baubewilligung und dem dazugehörigen Kostenvoranschlag auszuführen.  Einzelheiten werden ausserhalb dieses Vertrages geregelt.

1.5 Die Bauabrechnung wird spätestens 8 Monate nach Bauende erstellt und der Wert der Güllengrube vor Abschreibung gemäss Ziffer 4.2 festgelegt. Sie wird von Baurechtgeber und Baurechtnehmer gegenseitig unterzeichnet. Die Bauabrechnung ist nicht Bestandteil des Dienstbarkeitsvertrages. 

1.6 Die Finanzierung der Bauten ist Sache des Baurechtnehmers. Bei Bedarf kann dieser auf der Eigentümerparzelle eine Grundpfandschuld errichten. (siehe Finanzierung unter Punkt 7)

1.7 Bei einem Beitrag der öffentlichen Hand kann die zuständige Behörde im Grundbuch auf der Eigentümerparzelle eine Anmerkung „Bodenverbesserung: subventionierte Güllengrube“ für max. 20 Jahre eintragen lassen.  

2 Errichtung

2.1 Der Baurechtgeber ist Eigentümer des Grundstückes Art. 1089, im Grundbuch der Gemeinde Plaffeien samt den sich darauf befindlichen Gebäuden und Dienstbarkeiten. 

2.2 Beschrieb der Dienstbarkeiten,  Grundpfandrechte usw. gemäss Grundbuch. Auf eine Auflistung der auf dieser Parzelle haftenden Rechte und Lasten wird verzichtet.

2.3 Der Eintrag der Dienstbarkeit erfolgt im Nachgang zu allen bisherigen Rechte und Pflichten.

2.4 Der Baurechtgeber räumt hiermit dem Baurechtnehmer auf oben genanntem Artikel, gemäss beiliegendem, speziellem Plan (Anhang), auf der rot markierten Teilfläche ein unselbständiges Bau- und Nutzungsrecht ein. Das Recht ist persönlich und weder vererb- noch übertragbar. 

2.5 Das Baurecht wird entschädigungslos gewährt. Die Entschädigung für die überbaute Fläche ist im Pachtzins inbegriffen. 

2.6 Dieses Bau- und Nutzungsrecht ist wie folgt als Dienstbarkeit zu Gunsten des Baurechtnehmers im Grundbuch einzutragen

"Last:  Baurecht für eine Güllegrube, einen Maschineneinstellraum, sowie Anpassungen im Stall gemäss speziellem Plan (auf der Teilfläche „rot“), sowie die dafür benötigten Weg- und Zuleitungsrechte (auf Teilfläche „gelb“) zu Gunsten des Baurechtnehmer für die Dauer von 30 Jahren, d.h. bis am 31.12.2033  (Nach diesem Datum ist die Dienstbarkeit von Amtes wegen zu löschen.)

Dauer und Auflösung

2.7 Das Bau- und Nutzungsrecht beginnt mit Unterzeichnung dieses Vertrages bzw. mit Eintragung ins Grundbuch. Es wird für eine Dauer von 30 Jahren erstellt und endet am 31.12.2033 (vergleiche Punkt 2.5)

2.8 Bei vorzeitiger Pachtaufgabe des Baurechtnehmers werden seine Rechte und Lasten ganz auf den nachfolgenden Pächter oder Mieter übertragen. Der Eigentümer informiert die Interessenten vor Unterzeichnung des neuen Pacht- oder Mietvertrages über den Inhalt des Baurechtvertrages, insbesondere der Heimfallentschädigung. Der abtretende Pächter regelt mit dem neuen Pächter die Entschädigung der Güllengrube vor dessen Pachtantritt. Die Quittung gilt als Antrag des Baurechtgebers für die Namensänderung im Grundbuch. 

2.9 Bei vorzeitiger Pachtauflösung durch den Verpächters, bezahlt dieser die Heimfallentschädigung bei Pachtende. Die Quittung gilt als Antrag des Baurechtgebers für die Löschung im Grundbuch.

2.10 Es besteht kein gegenseitiger Anspruch auf Verlängerung oder einen neuen Vertrag.

2.11 Der Baurechtnehmer erteilt hiermit die Einwilligung zur Löschung der Baurecht-Dienstbarkeit nach Vertragsablauf. 

3 Heimfall

3.1 Bei Beendigung des Bau- und Nutzungsrechtes infolge Zeitablauf fällt die Güllengrube und festen Einrichtungen (ohne Rührwerk) dem Baurechtgeber entschädigungslos heim. 

3.2 Bei vorzeitigem Heimfall  wird folgender Abschreibungsmodus vereinbart:

Berechnungsgrundlage:
+   Anlagekosten (alle bezahlten Rechnungen)



+
Zusätzlich vereinbarte Eigenleistung 




(........Std. x 25.-Fr./Std.)



-
Abzüglich Meliorationsbeiträge



= 
Wert der Güllengrube vor Abschreibung

Amortisation der Bauten:
4% in den ersten 10 Jahren



3% ab dem 10 Jahr

Amortisation Güllenrührwerk:
7% auf Neu- und Ersatzinvestitionen

Amortisation auf Inneneinrichtungen: 7% auf Neu- und Ersatzinvestitionen

Das erst Mal wird in dem Jahr  amortisiert, in dem die Investition in Betrieb genommen wird.

3.3 Nach Bezahlung der Entschädigung bei vorzeitigem Heimfall ist das Baurecht im Grundbuch zu löschen. Die Quittung gilt als Beleg für den Antrag zur Löschung.

4 Vertrags- und Grundbuchkosten

4.1 Sämtliche Kosten für die Errichtung des vorliegenden Vertrages, sowie für die grundbuchliche Behandlung desselben, sind Bestandteil der Anlagekosten und werden vom Baurechtnehmer bezahlt.

5 Finanzierung 

5.1 Der Bau wird vollumfänglich durch den Baurechtnehmer finanziert.

5.2 Der Baurechtgeber kann dem Baurechtnehmer für die Restfinanzierung der Bauten die nötigen Grundpfandtitel zur Verfügung. Falls keine Titel frei sind, kann der Baurechtnehmer einen auf eigene Rechnung erstellen lassen. Der Grundpfandtitel darf die Belehnungsgrenze nicht überschreiten und maximal Fr. ______________ betragen. Der Baurechtgeber ist nur der Pfandgeber, Schuldner gegenüber der Bank ist der Baurechtnehmer. Die jährliche Rückzahlung der Schuld muss  mindestens 4% betragen. 

6 Streitigkeiten
6.1 Schlichtungsstelle

Entstehen aus diesem Vertrag Streitigkeiten zwischen den Partnern, so ist vorerst die landwirtschaftliche Beratungsstelle agro-flex Beratung Treuhand oder das Friedensgericht als Schlichtungsstelle anzurufen. 

6.2 Rechtsschutz

Streitigkeiten, die von der Schlichtungsstelle nicht bereinigt werden können, sind vor dem ordentlichen Gericht geltend zu machen. 
7 Zusätzliche Abmachungen

7.1 Die erbrachten Pächterleistungen werden bei den jeweiligen Pachtzinsberechnungen und       -anpassungen während der Abschreibungsdauer entsprechend berücksichtigt.

7.2 Während der Vertragsdauer kann der Baurechtnehmer die Güllengrube auch an Dritte vermieten. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ort, Datum
__________________________
Die Vertragspartner:

__________________________
___________________________

Baurechtgeber
Baurechtnehmer


Anhang 1

Spezieller Plan zu Baurecht

Auf Artikel Nr. 1089 Grundbuch der Gemeinde Plaffeien

Gemäss Baurechtvertrag vom _________________
Eigentümer  und Baurechtgeber:
_________________________________________________

Baurechtnehmer:
Lötscher Oskar und Ewald, Gassera, 1716 Schwarzsee
Planausschnitt  1:__________
_________________________________________________

Ort, Gemeinde


1. Kopie eines Situationsplans ausschneiden und hier aufkleben (ev. Situationsplanausschnitt vom Baugesuch)

2. Seite kopieren

3. Plan und Legende einfärben 



Überbaute Fläche





Aktionsraum

Legende:

Fläche im Baurecht / überbaute Fläche   ca.   _______m2



Aktionsraum: 
Fläche mit Fahr- und Wegrecht, 



sowie Durchleitungsrecht

________________________
_______________________
_______________________

Ort, Datum
Baurechtgeber
Baurechtnehmer A

rot





gelb








Mustervertrag Januar 2000 agro-flex Beratung Martin Hauser, 1716 Plaffeien
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